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§ 1. (1) In jeder Gemeinde ist eine ständige Wählerevidenz zu führen. Die Wählerevidenz 
dient als Grundlage für die vor einer Wahl des Bundespräsidenten oder des Nationalrates 
sowie bei Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen anzulegenden Ver-
zeichnisse. 
 
(2) Die Führung der Wählerevidenz obliegt den Gemeinden im übertragenen Wirkungsbe-
reich. Die Wählerevidenz ist innerhalb der Gemeinden gegebenenfalls nach Regionalwahl-
kreisen, Ortschaften, Straßen und Hausnummern, wenn aber eine Gemeinde in Wahlspren-
gel eingeteilt ist, auch nach Wahlsprengeln anzulegen. 
 
(3) Die Wählerevidenz ist, sofern nicht die Voraussetzungen des Abs. 4 vorliegen, in Kartei-
form zu führen. Die Karteiblätter haben für jeden Wahl- und Stimmberechtigten die für die 
Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen er-
forderlichen Angaben, das sind Familiennamen oder Nachnamen, Vornamen, Geschlecht, 
Geburtsdatum, bei Wahlberechtigten mit Hauptwohnsitz im Inland außerdem die Wohnad-
resse, zu enthalten. Bei im Ausland lebenden Wahlberechtigten ist die Wohnadresse nach 
Möglichkeit ebenfalls zu erfassen. Gleiches gilt für eine E-Mail-Adresse des Wahlberechtig-
ten. 
 
(4) In Gemeinden, denen für Zwecke der Gemeindeverwaltung elektronische Datenverarbei-
tungsanlagen zur Verfügung stehen, können diese auch für die Führung der Wählerevidenz 
verwendet werden, wenn die Einsichtnahme in die Wählerevidenz (§ 3) gewährleistet ist. 
 
§ 2. (1) In die Wählerevidenz sind aufgrund der im Meldezettel (§ 9 des Meldegesetzes 
1991) enthaltenen Angaben alle Männer und Frauen einzutragen, die die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der Eintragung das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausgeschlossen sind und in der 
Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben. 
 
(2) Erfasste Personen, die ihren Hauptwohnsitz in eine andere Gemeinde verlegen, sind bei 
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen für die Eintragung in die Wählerevidenz dieser 
Gemeinde einzutragen. In der Wählerevidenz der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz 
aufgegeben haben, sind sie zu streichen. Zu diesem Zweck hat die Gemeinde, in der die 
Eintragung in die Wählerevidenz erfolgt, die Gemeinde, in deren Wählerevidenz die Strei-
chung vorzunehmen ist, unter Angabe der früheren Wohnadresse von der neuen Eintragung 
unverzüglich und nachweislich zu verständigen. Die Verständigung kann entfallen, wenn der 
Zuzug durch einen Vorgang im Zentralen Melderegister belegt ist. 
 
(3) Erfasste Personen, die ihren Hauptwohnsitz in das Ausland verlegen und diesen Um-
stand der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz aufgeben, schriftlich anzeigen, sind für 
die Dauer ihres Auslandsaufenthalts, längstens jedoch über einen Zeitraum von zehn Jah-
ren, in der Wählerevidenz dieser Gemeinde zu führen. Zum Zweck der Verständigung über 
die Durchführung von Nationalratswahlen (§ 39 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992), 
Bundespräsidentenwahlen (§ 5a Abs. 5 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971), Volks-
abstimmungen (§ 5 Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes 1972 in Verbindung mit § 39 
Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992) oder Volksbefragungen (§ 5a Abs. 2 des Volks-
befragungsgesetzes 1989 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 
1992), zum Zweck der amtswegigen Zusendung einer Wahlkarte oder Stimmkarte (§ 2a 
Abs. 6) oder zum Zweck der Übermittlung einer Information durch die Gemeinden gemäß 
§ 2a Abs. 4 letzter Satz haben die erfassten Personen der Gemeinde auch die Wohnadresse 
im Ausland (§ 1 Abs. 3) mitzuteilen. Nach Möglichkeit haben sie auch eine E-Mail-Adresse 
bekannt zu geben. Für deren Wiedereintragung gilt § 2a Abs. 4. 



 
(4) Erfasste Personen, die zum Präsenz- oder Ausbildungsdienst einberufen werden, sind, 
außer im Fall einer Verlegung ihres Hauptwohnsitzes während der Leistung des Präsenz- 
oder Ausbildungsdienstes, in die Wählerevidenz der Gemeinde einzutragen, in der sie vor 
dem Zeitpunkt, für den sie einberufen wurden, ihren Hauptwohnsitz hatten. Sind sie in die-
sem Zeitpunkt schon in einer Wählerevidenz eingetragen, so wird diese Eintragung durch die 
Einberufung zum Präsenz- oder Ausbildungsdienst nicht berührt. 
 
(5) Jede Person darf nur einmal in den Wählerevidenzen eingetragen sein. 
 
§ 2a. (1) Österreicher mit Hauptwohnsitz im Ausland, die das 15. Lebensjahr im Jahr der 
Eintragung vollenden oder vor dem 1. Jänner des Jahres der Eintragung vollendet haben 
und vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausgeschlossen sind, werden auf Antrag für die 
Dauer ihres Auslandsaufenthaltes in die Wählerevidenz der Gemeinde eingetragen, in der 
sie in die Europa-Wählerevidenz gemäß dem Europa-Wählerevidenzgesetz – EuWEG, 
BGBl. Nr. 118/1996, eingetragen sind, sofern eine solche Eintragung nicht existiert, in die 
Wählerevidenz der Gemeinde, in der sie den letzten Hauptwohnsitz im Inland hatten; sonst 
in die Wählerevidenz der Gemeinde, in der zumindest ein Elternteil seinen Hauptwohnsitz im 
Inland hat oder zuletzt hatte. Dem Antrag sind die zur Begründung notwendigen Belege an-
zuschließen. 
 
(2) Kann eine solche Zuordnung nicht vorgenommen werden, so richtet sich der Ort der Ein-
tragung in die Wählerevidenz nach folgenden, im Antrag (Abs. 1) glaubhaft gemachten, zum 
Inland bestehenden Lebensbeziehungen, die in der nachstehenden Reihenfolge heranzuzie-
hen sind: 
 
1. Ort der Geburt 
2. Hauptwohnsitz des Ehegatten 
3. Hauptwohnsitz nächster Verwandter 
4. Sitz des Dienstgebers 
5. Eigentums- oder Bestandsrechte an Grundstücken oder Wohnungen 
6. Vermögenswerte 
7. sonstige Lebensbeziehungen. 
 
(3) Anträge nach Abs. 1, die zu keiner Eintragung in die Wählerevidenz geführt haben, sind 
als Einsprüche gemäß § 4 von den Gemeinden zu behandeln, bei denen die Anträge einge-
bracht wurden. 
 
(4) Erfasste Personen, die über einen Antrag gemäß Abs. 1 oder in einem nachfolgenden 
Einspruchs- oder Berufungsverfahren in die Wählerevidenz einer Gemeinde aufgenommen 
wurden, haben gerechnet vom Tag der Eintragung oder Wiedereintragung spätestens alle 
zehn Jahre das Weiterbestehen der Eintragungsvoraussetzung zu erklären, widrigenfalls sie 
nach Ablauf dieser Frist von Amts wegen aus der Wählerevidenz zu streichen sind. Die Ge-
meinden haben die erfassten Personen spätestens drei Monate vor einer bevorstehenden 
Streichung zu informieren und auf die Möglichkeit, das Weiterbestehen der Eintragungsvor-
aussetzung zu erklären, aufmerksam zu machen. Die Verständigung kann per E-Mail erfol-
gen, wenn der Gemeinde eine E-Mail-Adresse bekannt ist. 
 
(5) Zum Zweck der Verständigung über die Durchführung von Nationalratswahlen (§ 39 Abs. 
2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992), Bundespräsidentenwahlen (§ 5a Abs. 5 des Bundes-
präsidentenwahlgesetzes 1971), Volksabstimmungen (§ 5 Abs. 3 des Volksabstimmungsge-
setzes 1972 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992) oder Volks-
befragungen (§ 5a Abs. 2 des Volksbefragungsgesetzes 1989 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 
der Nationalrats-Wahlordnung 1992), zum Zweck der amtswegigen Zusendung einer Wahl-
karte oder Stimmkarte (Abs. 6) oder zum Zweck der Übermittlung einer Information durch die 
Gemeinden gemäß Abs. 4 letzter Satz haben die erfassten Personen der Gemeinde jede 



Änderung ihrer Wohnadresse im Ausland mitzuteilen. Allenfalls haben sie auch die Änderung 
ihrer E-Mail-Adresse bekannt zu geben. 
 
(6) Im Ausland lebende, erfasste Personen erhalten die Wahlkarten oder Stimmkarten bei 
allen Nationalratswahlen, Bundespräsidentenwahlen, Volksabstimmungen und Volksbefra-
gungen an die von der Gemeinde gespeicherte Adresse im Ausland (§ 1 Abs. 3) amtswegig 
zugesendet, wenn sie dies bei der Gemeinde anlässlich ihrer Antragstellung, ihrer Erklärung 
gemäß § 2 Abs. 3, ihrer Erklärung gemäß Abs. 4 oder zu einem späteren Zeitpunkt beantra-
gen und hierbei zur Kenntnis nehmen, dass sie ihres Wahlrechts im Fall eines Wechsels des 
Wohnsitzes im Ausland ohne gemäß Abs. 5 erfolgter Mitteilung auf Grund einer sich daraus 
ergebenden Fehlzustellung der Wahlkarte oder Stimmkarte verlustig gehen könnten. Die 
amtswegige Zustellung endet mit der Begründung eines Hauptwohnsitzes in Österreich oder 
mit Ablauf der Frist gemäß § 2 Abs. 3 oder gemäß Abs. 4 und ist danach neuerlich zu bean-
tragen. 
 
(7) Anbringen nach Abs. 1 und 4 sind an die zuständige Gemeinde zu stellen. Die Gemein-
den haben nach Möglichkeit die Antragstellung über das Internet, allenfalls unter Zuhilfe-
nahme einer zentralen Internetplattform, anzubieten. Sie haben einen Antragsteller in Kennt-
nis zu setzen, wenn sein Antrag nicht zur Eintragung in eine Wählerevidenz geführt hat. 
 
§ 3. (1) In die Wählerevidenz kann jedermann, der sich von der Vollständigkeit und Richtig-
keit der Wählerevidenz überzeugen will, Einsicht nehmen. Die in allgemeinen Vertretungs-
körpern vertretenen Parteien können überdies aus der Wählerevidenz Abschriften herstellen. 
Die Gemeinde kann, wenn eine solche Partei die Absicht äußert, Abschriften herzustellen, 
oder das Verlangen auf Herstellung von Abschriften stellt, gegen Ersatz der Kosten Abschrif-
ten der Wählerevidenz ausfolgen; in diesem Falle hat die Gemeinde eine Abschrift der Wäh-
lerevidenz auf Verlangen auch den anderen Parteien unter den gleichen Bedingungen zu 
übergeben. 
 
(2) Die für die Einsichtnahme bestimmten Tagesstunden und die Bezeichnung der Amtsstel-
le, bei der Einsprüche gegen die Wählerevidenz eingebracht werden können, sowie die Be-
stimmungen des Abs. 1 und des § 4 hat der Bürgermeister an der Amtstafel zu verlautbaren. 
 
(3) Unbeschadet der Bestimmungen der §§ 2 Abs. 2, 2a Abs. 4 und 9 Abs. 1 dürfen Ände-
rungen in der Wählerevidenz nur auf Grund eines Einspruchs- und Berufungsverfahrens 
(§§ 4 bis 8) vorgenommen werden. Ausgenommen hievon ist die Behebung von Formgebre-
chen, wie zum Beispiel Schreibfehlern und dergleichen. 
 
(4) Sofern Gemeinden die Wählerevidenz automationsunterstützt führen oder bei Dienstleis-
tungen im Datenverkehr andere Rechtsträger in Anspruch nehmen, haben sie die Daten der 
Wählerevidenz dem Bundesministerium für Inneres zur Speicherung und unentgeltlichen 
Auskunftserteilung an die zur Vertretung nach außen berufenen Organe der im Nationalrat 
vertretenen Parteien mittels maschinell lesbarer Datenträger oder im Weg der Datenfernver-
arbeitung zu übermitteln. Eine derartige Auskunft hat jeweils alle Daten der Wählerevidenz 
einer Gemeinde zu enthalten; eine Übermittlung mittels maschinell lesbarer Datenträger oder 
im Weg der Datenfernverarbeitung ist zulässig. Die Daten des Wählerevidenzregisters beim 
Bundesministerium für Inneres dürfen mit den Daten des Zentralen Melderegisters (§ 16 des 
Meldegesetzes 1991) verknüpft werden. Zum Zweck eines Datenabgleichs bei der amtswe-
gigen Versendung von Wahlkarten oder Stimmkarten (§ 2a Abs. 6 in Verbindung mit § 39 
Abs. 2 letzter Satz NRWO oder § 5a Abs. 5 letzter Satz des Bundespräsidentenwahlgeset-
zes 1971) können die Daten der lokalen Wählerevidenz mit den Daten des Zentralen Melde-
registers verknüpft werden. 
 
§ 4. (1) Jeder Staatsbürger kann unter Angabe seines Namens und der Wohnadresse gegen 
die Wählerevidenz schriftlich oder mündlich Einspruch erheben. Der Einspruchswerber kann 
die Aufnahme einer zu erfassenden Person in die Wählerevidenz oder die Streichung einer 
nicht zu erfassenden Person aus der Wählerevidenz begehren. 



 
(2) Der Einspruch ist bei der Gemeinde einzubringen, in deren Wählerevidenz eine Änderung 
begehrt wird. 
 
(3) Der Einspruch ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Einspruchsfall gesondert 
zu   überreichen. Hat der Einspruch die Aufnahme einer zu erfassenden Person zum Ge-
genstand, so sind auch die zur Begründung desselben notwendigen Belege, insbesondere 
ein von der vermeintlich zu erfassenden Person, soweit es sich nicht um einen im Ausland 
lebenden Staatsbürger handelt, ausgefülltes Wähleranlageblatt (Muster Anlage) anzuschlie-
ßen. Wird im Einspruch die Streichung einer nicht zu erfassenden Person begehrt, so ist der 
Grund hiefür anzugeben. Alle Einsprüche, auch mangelhaft belegte, sind entgegenzuneh-
men. Ist ein Einspruch von mehreren Einspruchswerbern unterzeichnet, so gilt, wenn kein 
Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungs-
bevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Einsprüche erhebt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 5. (1) Die Gemeinde hat die Personen, gegen deren Aufnahme in die Wählerevidenz Ein-
spruch erhoben wurde, hievon unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Gründe binnen zwei 
Wochen nach Einlangen des Einspruches zu verständigen. Den Betroffenen steht es frei, 
binnen zwei Wochen nach Zustellung der Verständigung, schriftlich oder mündlich Einwen-
dungen bei der zur Entscheidung über den Einspruch berufenen Behörde vorzubringen. 
 
(2) Die Namen der Einspruchswerber unterliegen dem Amtsgeheimnis. Den Strafgerichten 
sind sie auf Verlangen bekanntzugeben. 
 
 § 6. Die gemäß den §§ 7 und 8 mit dem Einspruchs- und Berufungsverfahren befassten 
Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden und Landeswahlbehörden sind die nach der 
Nationalrats-Wahlordnung 1992, BGBl. Nr. 471, (NRWO) jeweils im Amt befindlichen gleich-
namigen Wahlbehörden. Sie sind von ihren Vorsitzenden zur Entscheidung über die einge-
langten Einsprüche und Berufungen mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr einzu-
berufen. Liegen in einem Kalendervierteljahr keine Einsprüche und Berufungen zur Ent-
scheidung vor, so hat die Einberufung der Wahlbehörden für das betreffende Kalendervier-
teljahr zu entfallen. Im Übrigen sind auf diese Wahlbehörden die einschlägigen Bestimmun-
gen der NRWO sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 7. (1) Über den Einspruch hat außerhalb Wiens die Gemeindewahlbehörde, in Wien die 
Bezirkswahlbehörde, zu entscheiden. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 (AVG) ist anzuwenden. 
 
(2) Die Gemeinde hat die Entscheidung dem Einspruchswerber sowie dem von der Ent-
scheidung Betroffenen schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Erfordert die Entscheidung eine Richtigstellung der Wählerevidenz, so hat die Gemeinde 
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung die Richtigstellung der Wählerevidenz unter 
Anführung der Entscheidungsdaten durchzuführen. 
 
§ 8. (1) Gegen die Entscheidung gemäß § 7 Abs. 1 können der Einspruchswerber sowie der 
von der Entscheidung Betroffene binnen zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung 
schriftlich die Berufung bei der Gemeinde einbringen. Die Gemeinde hat den Berufungsgeg-
ner von der eingebrachten Berufung binnen zwei Wochen mit dem Beifügen zu verständigen, 
dass es ihm freisteht, innerhalb von zwei Wochen nach der an ihn ergangenen Verständi-
gung in die Berufung Einsicht und zu den vorgebrachten Berufungsgründen Stellung zu 
nehmen. 
 



(2) Über die Berufung hat außerhalb Wiens die Bezirkswahlbehörde, in Wien die Landes-
wahlbehörde zu entscheiden. § 7 AVG ist anzuwenden. Eine weitere Berufung ist unzuläs-
sig. 
 
(3) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 und 4 und des § 7 Abs. 2 und 3 finden sinngemäß 
Anwendung. 
 
§ 9. (1) Die Gemeinden haben alle Umstände, die geeignet sind, eine Änderung in der Wäh-
lerevidenz zu bewirken, von Amts wegen wahrzunehmen und die erforderlichen Änderungen 
in der Wählerevidenz durchzuführen. Hierbei haben sie die Umstände, die auch in der Wäh-
lerevidenz einer anderen Gemeinde zu berücksichtigen sind, dieser Gemeinde unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
(2) Wird eine erfasste Person aus der Wählerevidenz wegen Verlustes des Wahlrechtes zum 
Nationalrat gestrichen, so ist sie hievon binnen zwei Wochen ab dem Tage der Streichung zu 
verständigen. 
 
(3) Wird einer Gemeinde anlässlich der Ausfolgung einer Wahlkarte oder Stimmkarte die 
Wohnadresse einer im Ausland lebenden erfassten Person oder die Änderung einer solchen 
Wohnadresse bekannt, so ist die Wählerevidenz entsprechend zu ergänzen oder zu berichti-
gen. 
 
(4) Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangeln-
der Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder 
sonstigen Gründen nicht möglich ist, erhalten eine Wahlkarte oder Stimmkarte amtswegig 
zugestellt, wenn sie dies bei der Gemeinde schriftlich beantragen. Hierbei haben sie nach-
weislich zur Kenntnis zu nehmen, dass sie ihres Wahlrechts im Fall eines Wechsels des 
Hauptwohnsitzes oder der Zustelladresse auf Grund einer sich daraus ergebenden Fehlzu-
stellung der Wahlkarte verlustig gehen könnten, wenn sie die Gemeinde in einem solchen 
Fall nicht entsprechend in Kenntnis setzen. Die amtswegige Zustellung endet mit der Strei-
chung aus der Wählerevidenz einer Gemeinde oder mit dem Wegfall der Voraussetzungen. 
Personen, die einen entsprechenden Antrag gestellt haben, haben die Gemeinde gegebe-
nenfalls über den Wegfall der Voraussetzungen in Kenntnis zu setzen. 
 
§ 10. (1) Die näheren Vorschriften über die Anlegung der Wählerverzeichnisse für die Wah-
len des Bundespräsidenten und des Nationalrates sowie über die Verwendung der Wähler-
evidenz bei Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen sind in den Bundes-
gesetzen über die Wahl des Nationalrates, über die Wahl des Bundespräsidenten, über 
Volksbegehren, über Volksabstimmungen und über Volksbefragungen auf Grund der Bun-
desverfassung enthalten. 
 
(2) Darüber hinaus kann der Bundesminister für Inneres, um sicherzustellen, dass zwischen 
der absehbaren Anordnung einer Volksabstimmung oder Volksbefragung und dem voraus-
sichtlichen Stichtag für die Einbringung von Einsprüchen (§ 4) ausreichend Zeit zur Verfü-
gung steht, mit Verordnung die Bürgermeister verpflichten, zu einem bestimmten Zeitpunkt  
 
1. in Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern unter Hinweis auf die absehbare Volksab-
stimmung oder Volksbefragung eine Kundmachung im Sinne des § 26 NRWO vorzunehmen, 
 
2. sonst in ortsüblicher Weise auf die absehbare Volksabstimmung oder Volksbefragung 
sowie auf die Möglichkeit der Überprüfung der Richtigkeit der Wählerevidenz hinzuweisen. 
 
§ 11. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Fristen gelten die Bestimmungen 
der §§ 32 und 33 AVG. 
 
(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 



 
§ 12. (1) Die durch die Führung der Wählerevidenz und durch die Übermittlung der Daten an 
das Bundesministerium für Inneres gemäß § 3 Abs. 4 verursachten Kosten sind von den 
Gemeinden zu tragen. Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfür jährlich eine Pau-
schalentschädigung in der Höhe von 0,45 Euro pro zum 31. Dezember des vorangegange-
nen Jahres Wahlberechtigten zu leisten. 
 
(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit 
dem 1. Jänner 2004, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bun-
desanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 oder des an seine 
Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2003 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei 
Änderungen der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der 
für Jänner 2002 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für 
eine Änderung des Vergütungssatzes herangezogene Indexzahl nicht übersteigen. Ändert 
sich der Vergütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen. 
 
(3) Die Pauschalentschädigungen sind innerhalb von zwei Jahren nach dem in Abs. 1 ge-
nannten Zeitpunkt an die Landeshauptmänner anzuweisen. Die Landeshauptmänner haben 
die Pauschalentschädigungen unverzüglich an die Gemeinden weiterzuleiten. Hat eine An-
passung nach Abs. 2 stattgefunden, so ist für ein Kalenderjahr dennoch der am 31. Dezem-
ber dieses Jahres in Geltung gewesene Vergütungssatz anzuwenden. 
 
(4) Die Pauschalentschädigung für die Stadt Wien ist innerhalb der in Abs. 3 bezeichneten 
Frist vom Bundesminister für Inneres anzuweisen. 
 
§ 13. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, können schriftliche An-
bringen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegraphisch, 
fernschriftlich, im Weg automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise eingebracht werden. 
 
(2) Die im Verfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Eingaben und sonstigen 
Schriften sind von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 
 
§ 13a. (1) § 2 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 tritt mit 1. 
Jänner 1998 in Kraft. 
 
(2) Die §§ 4 Abs. 4 und 9 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 
treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
(3) § 1 Abs. 1 und 3, § 2, § 2a Abs. 4, § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 1 bis 3 und § 9 Abs. 2 und 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 90/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft. 
 
(4) Die §§ 1 Abs. 3, 2, 2a, 3 Abs. 4, 9, 12 Abs. 2 und 3, 13 Abs. 2 sowie 14 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2007 treten mit 1. Juli 2007 in Kraft. 
 
(5) ) Die §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1 und 3, 2a Abs. 1, 5 und 6, 3 Abs. 4, 4 Abs. 3, 9 Abs. 3 und 4 
sowie die Anlage in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2010 treten mit 1. März 
2010 in Kraft. 
 
§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Inneres, hin-
sichtlich des § 13 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, betraut. 
 


